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Beratungsfolge Sitzungstermin

1 Ausschuss für Bildung, Kultur u. Soziales 21.06.2017

2 Ausschuss für Finanzen und Rechnungsprüfung 22.06.2017

3 Hauptausschuss 03.07.2017

4 Stadtverordnetenversammlung 13.07.2017

Thema:

Überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung - Zuschuss Essengeld    

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsjahr: 2017 Produktkonto: 36501.5317030

Gesamtkosten: 150.000,00 € Eigenanteil: 150.000,00 €

Folgekosten:  € Mittel stehen zur Verfügung in Höhe von: 150.000,00 €
Deckungsvorschlag: 61100.4013000/6013000 - Gewerbesteuer

Beschlussentwurf:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt eine überplanmäßige
Aufwendung/Auszahlung in Höhe von 150.000,00 € für den Zuschuss Essengeld.     

Beratungsergebnis
Datum Gremium Ein-

stimmig
Mit

Mehrheit
Ja Nein Enth. Laut

Beschluss-
Entwurf

Abweichende(r)
Empfehlung/Beschluss

Unterschrift
d. Protokollf.

1 21.06.2017 BKS-A
2 22.06.2017 FR-A
3 03.07.2017 HAU
4 13.07.2017 SVV

Beschlussvorlage

X öffentlich nicht öffentlich
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 Begründung:

Mit dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur DS 105/2016 - Satzung über
die Versorgung mit Mittagessen in Kindertagesstätten und Schulen in Trägerschaft der
Stadt Prenzlau vom 08.12.2016 - müssen die Mittel zur Begleichung der Rechnungen des
Essenanbieters in Höhe der durchschnittlich ersparten Eigenaufwendungen nun nicht nur
für Kinder, die eine Krippe bzw. einen Kindergarten, sondern ebenfalls für die Kinder, die
eine Horteinrichtung besuchen, von zur Zeit 1,76 € je Portion und Tag bereitgestellt
werden.
Diese Mittel konnten bei der Planung der Haushaltsansätze für das Jahr 2017 noch nicht
berücksichtigt werden.
Ab 2018 erfolgt die Bereitstellung der Mittel im Rahmen der Haushaltsplanung
entsprechend des Ausschreibungsergebnisses.   

Anke Kehn
Amtsleiterin

Abgestimmt mit:

          Christina Bohrisch
          Amtsleiterin

Marek Wöller-Beetz Dr. Andreas Heinrich Hendrik Sommer
Erster Beigeordneter/ Kämmerer Zweiter Beigeordneter Bürgermeister
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